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Die luxemburgische Fondsindustrie ist eine 
der wichtigsten Säulen des luxemburgischen 
Finanzsektors neben dem Banken- und 
Versicherungswesen. Mit einem verwalteten 
Vermögen von 6.124,7 Mrd. € im Jahr 2022 ist 
Luxemburg der zweitgrößte Standort für 
Investmentfonds weltweit.¹

Diese Studie bietet eine Bestandsaufnahme 
der Menschenrechtspolitik des 
Investmentfondssektors. Zu diesem 
Zweck haben wir die 10 größten 
Investmentverwaltungsgesellschaften 
bewertet hinsichtlich ihrer 
menschenrechtlichen Selbstverpflichtungen 
sowie der Umsetzung von Verfahren zur 
menschenrechtlichen Sorgfaltspflicht. Die 
Ergebnisse geben einen Einblick darüber, 
inwieweit sich die Branche ihrer 
Verantwortung in Bezug auf 
Menschenrechte bewusst ist.

Diese Studie erscheint im Kontext der 
Verhandlungen über die Corporate 
Sustainability Due Diligence Directive 
(CSDDD) der Europäischen Union. Ziel 
der CSDDD ist es, „nachhaltiges und 
verantwortungsbewusstes unternehmerisches 
Verhalten zu fördern und Menschenrechts- 
und Umweltaspekte in der Geschäftstätigkeit 

und Unternehmensführung von 
Unternehmen zu verankern“.²

Die Europäische Kommission, das 
Europäische Parlament und der Rat der 
Europäischen Union haben jeweils ihre 
Vorschläge für die CSDDD vorgelegt.³ Die drei 
Vorschläge unterscheiden sich in bestimmten 
Punkten voneinander und weichen auch in 
einigen Aspekten ab von internationalen 
Menschenrechtsstandards wie den UN-
Leitprinzipien für Wirtschaft und 
Menschenrechte oder den OECD-Leitsätzen 
für multinationale Unternehmen. Die Version 
des EU-Parlaments geht am weitesten in 
punkto Kohärenz mit diesen internationalen 
Standards. 

Was den Geltungsbereich der Direktive 
angeht, so überlässt der Ansatz des EU Rates 
die Einbeziehung des Finanzsektors dem 
Ermessen der EU-Mitgliedstaaten und 
schließt fast alle Investitionstätigkeiten aus.⁴ 
Dies steht im Widerspruch zu Artikel 14 der 
UN-Leitprinzipien in dem es heißt, dass „die 
Verantwortung der Unternehmen für die 
Achtung der Menschenrechte für alle 
Unternehmen gilt, unabhängig von ihrer 
Größe, ihrem Sektor, ihrem betrieblichen 
Kontext, ihren Eigentumsverhältnissen und 

¹ CSSF annual report 2022 (www.cssf.lu/en/Document/annual-report-2022/)

² https://commission.europa.eu/business-economy-euro/doing-business-eu/corporate-sustainability-due-diligence_en 

³ Europäische Kommission: https://commission.europa.eu/publications/proposal-directive-corporate-sustainability-
due-diligence-and-annex_en, Rat der EU: https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15024-2022-REV-1/
en/pdf, Europaparlament: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2023-0184_EN.html 

⁴  Näheres zu den Unterschieden zwischen den drei Vorschlägen im Joint Policy Briefing Paper by FIAN and Südwind 
(02.08.2023), www.fian.de/wp-content/uploads/2023/08/FIAN_SUeDWIND_Policy-Briefing_Financial-Sector_CSDDD_
ENG_20230802.pdf; OECD Watch (Juni 2023): Achieving alignment. Syncing EU due diligence legislation with the 
update OECD Guidelines, www.oecdwatch.org/download/33933/?tmstv=1697208029; Shift (Oktober 2023): Aligning the 
EU Due Diligence Directive with the International Standards: Key Issues in the Negotiations, https://shiftproject.org/
resource/aligning-the-cs3d-with-the-international-standards/.

https://www.cssf.lu/en/Document/annual-report-2022/
https://commission.europa.eu/business-economy-euro/doing-business-eu/corporate-sustainability-due-diligence_en
https://commission.europa.eu/publications/proposal-directive-corporate-sustainability-due-diligence-and-annex_en
https://commission.europa.eu/publications/proposal-directive-corporate-sustainability-due-diligence-and-annex_en
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15024-2022-REV-1/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15024-2022-REV-1/en/pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2023-0184_EN.html
https://www.fian.de/wp-content/uploads/2023/08/FIAN_SUeDWIND_Policy-Briefing_Financial-Sector_CSDDD_ENG_20230802.pdf
https://www.fian.de/wp-content/uploads/2023/08/FIAN_SUeDWIND_Policy-Briefing_Financial-Sector_CSDDD_ENG_20230802.pdf
https://www.oecdwatch.org/download/33933/?tmstv=1697208029
https://shiftproject.org/resource/aligning-the-cs3d-with-the-international-standards/
https://shiftproject.org/resource/aligning-the-cs3d-with-the-international-standards/
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ihrer Struktur“. Mehrere hochrangige Gremien 
haben die Einbeziehung des Finanzsektors in 
den Geltungsbereich der Direktive gefordert, 
darunter eine OECD-Ministererklärung und 
eine Erklärung der UN-Arbeitsgruppe für 
Wirtschaft und Menschenrechte.⁵ Nach einem 
Besuch in Luxemburg im Dezember 2022 
forderte die UN-Arbeitsgruppe zum Thema 
Menschenrechte und transnationale 
Unternehmen Luxemburg ausdrücklich auf, 
sich stärker einzusetzen für die Einbeziehung 
des gesamten Finanzsektors, einschließlich 
Investmentfonds, auf der Ebene der 
vorgeschlagenen Direktive sowie des 
nationalen Rechts.⁶ Und erst kürzlich hat 
Frank Elderson, Mitglied des Direktoriums der 
Europäischen Zentralbank, erklärt, dass 
„Finanzunternehmen nicht anders behandelt 
werden sollten als andere Unternehmen, auch 
nicht im Zusammenhang mit der Corporate 
Sustainability Due Diligence Directive“.⁷

Darüber hinaus sehen die Kommission und der 
Rat vor, dass Finanzunternehmen nur vor 
einer Finanzdienstleistung eine 
Menschenrechts-Risikobewertung vornehmen 
müssen, was eindeutig gegen internationale 
Standards verstößt, die eine laufende 
Risikobewertung vorschreiben. Dies würde 
zum Beispiel bedeuten, dass eine Bank, die 
einem Unternehmen einen Kredit für ein 
bestimmtes Projekt gewährt, nur eine initiale, 
vorvertragliche Risikobewertung der 
Menschenrechte durchführen muss, aber 
keine Kontrollen während der Durchführung 
des Projekts. 

Der Finanzsektor könnte eine wichtige Rolle 
bei der Unterstützung der Entwicklung zu 
einer nachhaltigeren Wirtschaft spielen. 
Investoren haben Einfluss auf die 
Unternehmen, in die sie investieren sowie das 
Potenzial, das Verhalten von Unternehmen in 
verschiedenen Sektoren zu beeinflussen. Eine 
Methode, mit der viele Investoren ihren 
Einfluss geltend machen, ist das engagement
mit den Unternehmen, in die sie investieren. 
Es ist jedoch von entscheidender Bedeutung, 
dass sie bei ihren Finanzgeschäften auch 
Verfahren zur menschenrechtlichen 
Sorgfaltspflicht anwenden. Daher 
konzentriert sich diese Studie auf die 
Selbstverpflichtungen von 
Investmentgesellschaften zur Achtung der 
Menschenrechte sowie die Umsetzung von 
Sorgfaltspüfungen, die 
Menschenrechtsrisiken und -impakte in den 
Finanzaktivitäten von Investoren abdecken.

Obwohl sie sich für die Einhaltung 
internationaler Menschenrechtsnormen und 
-standards aussprach, lehnte die vorherige 
luxemburgische Regierung bei den 
Verhandlungen auf EU-Ebene die 
Einbeziehung von Investmentfonds in den 
Geltungsbereich der CSDDD ab. Diese Studie 
fordert die Regierung, die im November 2023 
ihr Amt angetreten hat, dazu auf, ihre 
Positionen mit den UN-Leitprinzipien in 
Einklang zu bringen.

⁵  Im Februar 2023 betonten Minister und Vertreter von 38 OECD-Mitgliedstaaten sowie 13 weiteren Ländern in einer 
gemeinsamen Erklärung die Notwendigkeit, die Anwendung der Sorgfaltspflicht im Finanzsektor zu stärken. In der 
Erklärung wurde auch bekräftigt, wie wichtig es ist, dass Vorschriften wie die CSDDD mit den globalen Standards für 
verantwortungsbewusstes Geschäftsgebaren, insbesondere den OECD-Leitsätzen und den UN-Leitprinzipien, in 
Einklang stehen (https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0489#mainText). Im Juli 2023 nahm 
die UN-Arbeitsgruppe für Wirtschaft und Menschenrechte in den Diskussionen über die CSDDD Stellung und wies 
darauf hin, dass gemäß den UN-Leitprinzipien die Verantwortung für die Achtung der Menschenrechte in vollem 
Umfang für alle Finanzinstitute gilt (www.ohchr.org/sites/default/files/documents/issues/business/
workinggroupbusiness/Statement-Financial-Sector-WG-business-12July2023.pdf).

⁶ United Nations General Assembly (19.04.2023): Visit to Luxembourg. Report of the Working Group on the issue of 
human rights and transnational corporations and other business enterprises (https://www.ohchr.org/en/documents/
country-reports/ahrc5324add2-visit-luxembourg-report-working-group-issue-human-rights-and)

⁷ Frank Elderson: Making finance fit for Paris: achieving “negative splits” (keynote speech, 14.11.2023) (www.
bankingsupervision.europa.eu/press/speeches/date/2023/html/ssm.sp231114_1~98a5230732.en.html)

https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0489#mainText
https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/issues/business/workinggroupbusiness/Statement-Financial-Sector-WG-business-12July2023.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/issues/business/workinggroupbusiness/Statement-Financial-Sector-WG-business-12July2023.pdf
https://www.ohchr.org/en/documents/country-reports/ahrc5324add2-visit-luxembourg-report-working-group-issue-human-rights-and
https://www.ohchr.org/en/documents/country-reports/ahrc5324add2-visit-luxembourg-report-working-group-issue-human-rights-and
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/speeches/date/2023/html/ssm.sp231114_1~98a5230732.en.html
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/speeches/date/2023/html/ssm.sp231114_1~98a5230732.en.html
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Die internationalen Menschenrechtsstandards, auf die sich diese Analyse stützt, finden sich in 
den UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte⁸ sowie den OECD-Leitsätzen für 
multinationale Unternehmen.⁹

Die Studie verwendet eine Benchmarking-Methode, die von der World Benchmarking Alliance¹⁰ 
entwickelt wurde, das sogenannte Financial System Benchmark (FSB). Das FSB ermöglicht es, 
Finanzunternehmen anhand ihrer Nachhaltigkeitspolitik zu messen und zu bewerten. Während 
das gesamte FSB aus 32 Indikatoren besteht, die in drei Messbereiche unterteilt sind (1. 
Governance und Unternehmensstrategie, 2. Klima- und Umweltthemen, 3. Menschenrechte 
und soziale Themen),¹¹ konzentriert sich diese Studie auf die acht Menschenrechtsindikatoren 
des FSB.

⁸ https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_en.pdf 

⁹ https://mneguidelines.oecd.org/ 

¹⁰ Die World Benchmarking Alliance ist eine 2017 gegründete gemeinnützige Organisation, die Benchmarks entwickelt, 
um den Einfluss der Privatwirtschaft auf die Ziele für nachhaltige Entwicklung zu messen und zu fördern 
(www.worldbenchmarkingalliance.org/).

¹¹ www.worldbenchmarkingalliance.org/financial-system-benchmark/ 

Financial System Benchmark 
– Menschenrechtsindikatoren

1. Selbstverpflichtung 
zur Achtung der 
Menschenrechte
 1 Punkt

2. Selbstverpflichtung 
zur Achtung der 
Menschenrechte von 
Arbeitnehmern
 1 Punkt

3. Identifizierung von 
Menschenrechtsrisiken und 
-impakten 1 Punkt

4. Bewertung von 
Menschenrechtsrisiken und 
-impakten 2 Punkte

5. Einbeziehung der 
Bewertungen von 
Menschenrechtsrisiken und 
-impakten 2 Punkte

6. Engagement mit 
betroffenen und potenziell 
betroffenen 
Interessengruppen 1 Punkt

7. Beschwerdemechanismen 
für Arbeitnehmer
 1 Punkt

8. Beschwerdemechanismen 
für externe Personen und 
Gemeinschaften  
 1 Punkt

https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_en.pdf
https://mneguidelines.oecd.org/
https://www.worldbenchmarkingalliance.org/
https://www.worldbenchmarkingalliance.org/financial-system-benchmark/
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Die acht Indikatoren konzentrieren sich 
auf die zentralen Forderungen der UN-
Leitprinzipien: Indikatoren 1 und 2 beziehen 
sich auf die politischen Selbstverpflichtungen, 
Indikatoren 3 bis 6 decken die verschiedenen 
Schritte der menschenrechtlichen 
Sorgfaltspflicht ab, und Indikatoren 7 
und 8 messen die Verfügbarkeit von 
Beschwerdemechanismen die Personen, 
die von Unternehmensaktivitäten nachteilig 
betroffen sind, Zugang zu Rechtsmitteln 
ermöglichen.

Für jeden Indikator können die Unternehmen 
0 oder 1 Punkt erhalten. Aufgrund der 
zentralen Bedeutung der 
Sorgfaltspflichtverfahren werden die 

Indikatoren 4 und 5 doppelt gewichtet. Einige 
Indikatoren (2, 3, 6) sind in zwei verschiedene 
Elemente unterteilt, so dass das 
Unternehmen mehr als eine Anforderung 
erfüllen muss, um die volle Punktzahl von 1 zu 
erhalten. Für diese Indikatoren können halbe 
Punkte vergeben werden. Die maximale 
Punktzahl, die erreicht werden kann, ist zehn. 
Weitere Erläuterungen zu den Indikatoren 
sowie Richtlinien für die Punktevergabe sind 
in Anhang der vollständigen Studie und auf 
der WBA-Website zu finden.¹²

Die Studie befasst sich mit den zehn größten 
luxemburgischen Verwaltungsunternehmen 
aus dem Bereich der Investmentfonds:¹³

Mit einem verwalteten Vermögen von 
insgesamt 1.913.922 Mio. € im Jahr 2022 
verwalten diese 10 Gesellschaften rund ein 

Drittel des insgesamt von der 
luxemburgischen Fondsindustrie 
verwalteten Vermögens.

¹² https://assets.worldbenchmarkingalliance.org/app/uploads/2023/04/2022-Financial-System-Benchmark-Scoring-
Guidelines.pdf 

¹³ Die Auswahl basiert auf einer von PwC Luxembourg erstellten Rangliste der größten Verwaltungsgesellschaften 
(ManCos), die verschiedene Arten von ManCos (UCITS ManCos, Alternative Investment Fund Managers und Super 
ManCos) umfasst, entsprechend ihrem Ende 2022 verwalteten Vermögen (www.pwc.lu/en/asset-management/docs/
pwc-observatory-management-companies-barometer.pdf).

¹⁴ Laut den 2022 Jahresabschlussberichten hinterlegt im Luxemburger Handels- und Firmenregister.

¹⁵ Laut den 2022 Jahresabschlussberichten hinterlegt im Luxemburger Handels- und Firmenregister.

UNTERNEHMEN Verwaltetes 
Vermögen

(Mio. €)

Nettoumsatz 
(Mio. €)¹⁴

Mitarbeiter 
(Durchschnitt)¹⁵ 

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. 381,749 2,462 349

DWS Investment S.A. 273,342 1,256 152

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. 212,789 930 82

Amundi Luxembourg S.A. 199,959 1,371 97

Blackrock (Luxembourg) S.A. 169,882 2,243 25

FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. 146,817 111 70

Eurizon Capital S.A. 140,702 439 72

Schroder Investment Management (Europe) S.A. 135,212 202 313

HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. 129,150 334 19

EQT Fund Management S.à r.l. 124,320 806 120

https://assets.worldbenchmarkingalliance.org/app/uploads/2023/04/2022-Financial-System-Benchmark-Scoring-Guidelines.pdf
https://assets.worldbenchmarkingalliance.org/app/uploads/2023/04/2022-Financial-System-Benchmark-Scoring-Guidelines.pdf
https://www.pwc.lu/en/asset-management/docs/pwc-observatory-management-companies-barometer.pdf
https://www.pwc.lu/en/asset-management/docs/pwc-observatory-management-companies-barometer.pdf


Er
ge

bn
is

se
 u

nd
 S

ch
lu

ss
fo

lg
er

un
ge

n

 p.7

Der Schwerpunkt liegt auf Investmentfonds-
Verwaltungsgesellschaften (ManCos) und 
nicht auf den Investmentfonds selbst, da die 
ManCos für die Einhaltung der geltenden 
„nachhaltigkeitsbezogenen Bestimmungen“ 
innerhalb des bestehenden EU-Rechts-
rahmens für nachhaltige Finanzen 
verantwortlich sind.¹⁶

Die Benchmarking-Methode stützt sich auf 
öffentlich zugängliche Informationen, in 
erster Linie Nachhaltigkeits- oder 
Jahresberichte und Corporate Governance-
Dokumente. Die Informationen wurden vom 
25. September bis zum 6. November 2023 
erhoben.

¹⁶ CSSF (2023): Thematic Review on the implementation of sustainability-related provisions in the investment fund 
industry (www.cssf.lu/wp-content/uploads/The-implementation-of-sustainability-related-provisions-in-the-
investment-fund-industry.pdf)

Keines der untersuchten Unternehmen hat die volle Punktzahl von zehn Punkten erreicht, 
und nur zwei Unternehmen (UBS, Schroders) haben mehr als die Hälfte der verfügbaren 
Punkte erhalten. Die meisten Unternehmen erreichten lediglich zwischen zwei und vier von 
zehn Punkten. Ein Unternehmen – JP Morgan Asset Management, die größte luxemburgische 
ManCo – erreichte null von zehn Punkten.

https://www.cssf.lu/wp-content/uploads/The-implementation-of-sustainability-related-provisions-in-the-investment-fund-industry.pdf
https://www.cssf.lu/wp-content/uploads/The-implementation-of-sustainability-related-provisions-in-the-investment-fund-industry.pdf
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Ergebnisse pro Indikator

Politische 
Selbstverpflichtungen:

Indikator 1
Sieben von zehn Unternehmen haben ein 
Grundsatzdokument verabschiedet, in dem 
sie sich zur Achtung der Menschenrechte 
verpflichten.

Indikator 2
Was grundlegende Arbeitsrechte anbelangt, 
so erhielten nur zwei Unternehmen (Eurizon, 
EQT) die volle Punktzahl, da sie sich zur 
Einhaltung dieser Rechte verpflichten und dies 
auch von ihren Zulieferern verlangen. Zwei 
Unternehmen (UBS, Schroders) verpflichten 
sich zur Einhaltung von Arbeitsrechten, 
beschränken ihre Erwartungen an die 
Zulieferer aber teilweise auf die Einhaltung 
lokaler Gesetze, was nicht ausreicht. Ein 
weiteres Unternehmen (FIL) verlangt die 
Einhaltung von Arbeitsrechten von seinen 
Zulieferern, verpflichtet sich aber selbst nicht 
dazu.

Menschenrechtliche 
Sorgfaltspflicht

Indikator 3
Ausgehend von öffentlich zugänglichen 
Informationen verfügt keines der zehn 
Unternehmen über ein umfassendes 
Verfahren zur Ermittlung seiner 
menschenrechtlichen Risiken und Impakte, 

das sowohl seine betrieblichen Abläufe als 
auch seine Finanzaktivitäten umfasst. Nur 
ein Unternehmen (Schroders) identifiziert die 
Risiken und Impakte in seinen betrieblichen 
Abläufen.

Indikator 4
Keines der zehn Unternehmen gibt an, 
über ein Verfahren zur Bewertung der 
wichtigsten Menschenrechtsrisiken zu 
verfügen. Nur ein Unternehmen (UBS) legt 
Ergebnisse einer solchen Bewertung offen.

Indikator 5
Nur drei von zehn Unternehmen beziehen 
die Ergebnisse der Bewertung von 
Menschenrechtsrisiken in ihre 
Geschäftstätigkeit ein. UBS nennt 
„kontroverse“ und „besorgniserregende 
Bereiche“ in Bezug auf Menschenrechte, in 
die sie nicht oder nur nach einer verstärkten 
Sorgfaltsprüfung investieren. Was Schroders 
und BlackRock betrifft, so gibt es zwar keine 
Belege dafür, dass sie über ein globales 
System zur Verhinderung, Abschwächung 
oder Behebung der wichtigsten 
Menschenrechtsprobleme verfügen, doch 
sie geben Beispiele für Maßnahmen, die 
sie zur Behebung einzelner Menschenrechts-
probleme ergriffen haben.

Indikator 6
Drei von zehn Unternehmen (UBS, Schroders, 
Eurizon) nennen diejenigen Kategorien von 
Stakeholdern, deren Menschenrechte durch 
ihre Aktivitäten betroffen sind oder sein 
könnten. Keines der Unternehmen erreicht 
jedoch die volle Punktzahl des Indikators, da 
sie keine Beispiele für ihr engagement mit 
diesen Stakeholdern liefern.
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Beschwerdemechanismen

Indikator 7
Was das Vorhandensein von 
Beschwerdemechanismen für Arbeitnehmer 
anbelangt, so schneiden die untersuchten 
Unternehmen am besten ab: Neun von zehn 
Unternehmen haben einen solchen 
Mechanismus eingerichtet.

Indikator 8
Sieben dieser Unternehmen stellen diesen 
Beschwerdemechanismus auch externen 
Personen und Gemeinschaften zur Verfügung.

Schlussfolgerungen

Die untersuchten Unternehmen schneiden am 
besten bei denjenigen Indikatoren ab, die 
Firmenpolitiken oder die Verfügbarkeit 
spezifischer Mechanismen messen, und am 
schlechtesten bei solchen Indikatoren, die sich 
auf (bestehende) Verfahren beziehen. Obwohl 
sich sieben von zehn Unternehmen zur 
Achtung der Menschenrechte verpflichten, 
gibt es keine Belege dafür, dass eines der 
Unternehmen eine menschenrechtliche 
Sorgfaltsprüfung durchführt. Es gibt zwar 
einzelne Beispiele dafür, wie die Unternehmen 
ihre wichtigsten Menschenrechtsrisiken 
einschätzen oder wie sie diese in ihre 
Geschäftstätigkeit integrieren, aber kein 
Unternehmen gibt an, dass es über 

umfassende Verfahren zur Identifizierung, 
Bewertung und Integration von 
Menschenrechtsrisiken in seine 
Finanzaktivitäten verfügt und wie diese 
aussehen. Es sei darauf hingewiesen, dass 
alle zehn untersuchten Unternehmen die 
UN-Prinzipien für verantwortliches 
Investieren unterzeichnet und sich damit 
verpflichtet haben, ESG-Aspekte in ihre 
Investitionsanalysen und Entscheidungs-
prozesse einzubeziehen. Dies zeigt, dass 
freiwillige Selbstverpflichtungen 
unzureichend sind und dass eine verbindliche 
Gesetzgebung zur menschenrechtlichen 
Sorgfaltspflicht erforderlich ist.

Im Hinblick auf Beschwerdemechanismen, 
demjenigen Benchmark-Bereich, in dem die 
Unternehmen am besten abgeschnitten 
haben, ist anzumerken, dass das 
Vorhandensein solcher Mechanismen zwar 
ein positiver erster Schritt ist, dieser Indikator 
aber zunächst nur Informationen über die 
Zugänglichkeit solcher Mechanismen liefert 
und noch nichts über wirksame 
Abhilfemaßnahmen aussagt. Neben der 
Bereitstellung solcher Mechanismen 
müssten die Unternehmen mehr Details 
darüber offenlegen, wie sie auf 
menschenrechtsbezogene Beschwerden 
reagieren und welche Maßnahmen sie zur 
Abhilfe ergreifen.

Einige Best-Practice-Beispiele wurden in den 
Unternehmensanalysen hervorgehoben, in 
Bezug auf politische Selbstverpflichtungen 
(EQT), die Bewertung von Menschenrechts-
risiken und -impakten (UBS) sowie 
Beschwerdemechanismen (Schroders) 
(siehe vollständige Fassung der Studie).
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Empfehlungen

...den luxemburgischen Finanzsektor:

☑ Sinnvolle und umfassende menschenrechtliche Sorgfaltsprüfungen durchzuführen um 
sicherzustellen, dass die Finanzaktivitäten des Sektors keine negativen Impakte auf die 
Menschenrechte haben, sowie Transparenz hinsichtlich der angewandten Verfahren zu 
gewährleisten.

☑ Die Einhaltung internationaler Menschenrechtsstandards sowie internationaler Verträge zu 
Klima- und Umweltfragen gewährleisten, insbesondere in den Positionen von 
Interessensvertretungen des Finanzsektors auf nationaler und EU-Ebene.

☑ Eine ehrgeizige Strategie entwickeln und umsetzen für den Übergang zu einem tatsächlich 
nachhaltigen Finanzplatz, welche sicherstellt, dass die wirtschaftlichen Aktivitäten des Sektors in 
vollem Einklang stehen mit internationalen Verträgen zu Menschenrechten, Klima und Umwelt.

Wir 
fordern 

auf:
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...die luxemburgische Regierung:

☑ Sicherzustellen, dass nationale Gesetze und Regierungspositionen auf EU-Ebene in 
Bezug auf den Finanzsektor vollständig mit internationalen Standards und Verträgen zu 
Menschenrechten, Klima und Umwelt übereinstimmen.

☑ Sich im Zusammenhang mit der Ausarbeitung der EU Corporate Sustainability Due 
Diligence Directive für eine wirksame und starke Gesetzgebung einzusetzen, die vollständig an 
internationale Standards angeglichen ist, insbesondere im Hinblick auf die Einbeziehung des 
gesamten Finanzsektors, einschließlich des Investmentsektors, und diese Position transparent 
zu machen.

☑ Falls es der EU nicht gelingt, eine Direktive zu verabschieden, ein nationales Gesetz zur 
Sorgfaltspflicht von Unternehmen einzuführen, das den gesamten Finanzsektor einbezieht.

☑ Stärkere Einbeziehung der Menschenrechte nach den UN-Leitprinzipien in die Luxembourg 
Sustainable Finance Strategy im Rahmen ihrer für 2024 geplanten Aktualisierung.¹⁷

☑ Sicherzustellen, dass jegliche Reduzierung der taxe d’abonnement für Investmentfonds, die 
in nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten investieren, an die vollständige Einhaltung der UN-
Leitprinzipien gebunden ist.¹⁸

☑ Sicherzustellen, dass staatliche Unternehmen und Einrichtungen im Finanzsektor (wie der 
Pensionsfonds) internationale Verträge über Menschenrechte, Umwelt und Klima einhalten sowie 
auch internationale Standards wie die UN- und OECD-Leitlinien für Wirtschaft und 
Menschenrechte.

¹⁷  cf. Accord de coalition 2023-2023, p. 51

¹⁸ cf. Accord de coalition 2023-2023, p. 37

https://gouvernement.lu/fr/publications/accord-coalition/accord-de-coalition-2023-2028/accord-de-coalition-2023-2028.html
https://gouvernement.lu/fr/publications/accord-coalition/accord-de-coalition-2023-2028/accord-de-coalition-2023-2028.html
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